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W ir haben in Preußen zwischen Gemeinden und Minister 
drei ständige Istanzen: Kreis, Regierungsinstanz, Provinz, 

und darin stehen wir unter allen Großstaaten Europas einzig
artig da. Frankreich hat bekanntlich zwischen Gemeinde und 
Minister nur zwei, das Departement m it dem Präfekten an 
der Spitze, und das Arrondissement m it dem Souspräfekten, 
der als Boite-aux-lettres, als Briefkasten bezeichnet wird, weil 
er die Erlasse an die Maires -weiterzugeben und ihre Berichte zu 
empfangen h a t .' Man hat sich in Frankreich verschiedentlich m it 
der Abschaffung der Arrondissements beschäftigt, und wenn sie 
nicht erfolgt ist, so liegt das lediglich daran, daß die Deputierten 
viele Freunde haben, die man so gern versorgen möchte. Sie 
sehen, man würde in Frankreich m it einer oinzigen Instanz 
auskommon. England hat über der Gemeinde und sie ersetzen
den Zweckverbänden lediglich die Grafschaft und dann das 
Ministerium, also auch keinerlei provinzielle Formation. Oester
reich hat nur die Bezirkshauptmannschaft, also eine unserem 
Kreise entsprechende Instanz, und darüber das Kronland, das 
sich von der preußischen Provinz lediglich dadurch unter
scheidet, daß es eine verfassungsrechtliche Bedeutung hat. 
Früher hat Oesterreich auch noch eine Mittelinstanz in den 
Kreisen gehabt, die unseren Regierungsbezirken entsprachen, 
die haben die Oesterreicher aber abgeschafft. Also nur wir in 
Preußen haben diese Instanzen. Ja, m. H., wir sind gewisser
maßen erblich belastet durch unsere Entwicklung. Aber trotz
dem kann doch wohl von Heilbarkeit die Rede sein. Kann 
man nicht eine dieser Formationen abschaffen, und welche?

M. H., unsere preußische Nationalversammlung von 1848, 
die erst in der Singakademio und dann im Schauspielhause ihre 
Tätigkeit entfaltete, hat die Provinzen abschaffen wollen. Das 
zeigt, welch unhistorischer Radikalismus im Kreise der National
versammlung herrschte. Wenn man die Frage aufwirft: W elches 
von beiden sollte verschwinden, so kann die Antwort nur lauten: 
Der Regierungsbezirk. D iese Antwort könnte auffallend 
erscheinen, denn der Regierungsbezirk ist älter, aus den 
alten Kammerdepartoments hervorgegangen und beruht auf den 
alten Territorien. Aber 1815 hat man die Abgrenzung ganz will
kürlich vorgenommen, unsere heutigen Regierungsbezirke haben 
im großen und ganzen keine historische Bedeutung, höchstens 
Stralsund, Aurich und in Hessen-Nassau, sie sind rein willkürliche 
Bildungen. Und etwas weiteres: Die Regierungsbezirke haben 
grundsätzlich keine kommunale Bedeutung, sind nicht selbständige 
Korporationen, das sind sie nur ganz vereinzelt, wie in Hessen- 
Nassau und Hohenzollern, aber auch da ohne jeden Zusammenhang 
mit der allgemeinen Landesverwaltung des Bezirks. Man zerstört 
also mit ihrer Beseitigung keine juristischen Personen.

Die Provinzen sind sohr spät entstanden. Den ersten 
Ansatz zeigt Schlesien, als Friedrich der Große einen schlesi
schen Minister und Oberpräsidenten der beiden Kammerdeparto
ments einsetzte. Die allgemeine Einführung kam erst im Jahre 
1815. Die Provinzen sollten gar keine besonderen Verwal
tungsbezirke sein, sondern nur eine verfassungsrechtliche B ot 
deutung haben, nur perpetuierlicher Kommissar des Ministeriums 
sollto der Oberpräsident sein. D ie Provinzialeintoilung war 
oine sehr glückliche nach den alten Landschaften, die nur un
bedeutend modifiziert wurden. Denken -wir an Ostpreußen, 
Westpreußen, Pommern: Jeder weiß, was er zu halten hat, 
wenn jemand sagt: Ich bin ein Pommer. D ie Provinzen knüpfen 
an die alten landschaftlichen Unterschiede an. Eine der will
kürlichsten Bildungen hat man in Rheinland und W estfalen  
wobei das alte Kammerdepartement Cleve-Mark durchschnitten 
wurde. Und doch is t  die Grenze zwischen beiden die uralto 
sächsisch-fränkische Stammesgrenze. Und welche landschaft
liche Bedeutung haben Schleswig-Holstein und Hannover? Deshalb 
haben die Provinzen sich sehr schnell in das Volkslebon eingelebt, 
und vor allen Dingen, sie haben eine kommunale Bedeutung erlangt. 
Man kann deshalb die Provinzen nicht wohl zerstören.

Wenn etwas fallen soll, so kann es nur der Regierungs
bezirk sein. Allerdings soll in der Immediatkommission S tim 
mung dafür vorhanden sein, die Regierungen unter Verein
fachung ihres Geschäftsganges beizubehalten. Aber da die 
Immediatkommission noch nicht zu Ende gelangt ist, so können 
wir uns ja selbständig mit dieser Frage beschäftigen. Es ist  
zu fragen: W as soll man mit dieser Verwaltung machen, wenn 
man die Regierungsbezirke beseitigt? Damit komme ich zu 
positiven Vorschlägen.

Ich will anfangen mit der Schulverwaltung. Die Regie
rung verwaltet heute das Elementarschulwesen. Ich würde 
vorschlagen, die Verwaltung des Elementarschulwesons geht 
auf das Provinzialschulkollegium über, wie heute schon in der 
Stadt Berlin. Man schaffe etwa eine zweite Abteilung für das 
niedere Schulwesen. Dabei könnte es dahingestellt sein, ob 

| das Provinzialschulkollegium seinen Titel beibehalten muß; 
Oberschulrat wäre viel besser. Der Kreisschulinspektor müßte 
größere Kompetenzen erhalten, auch die Stellung des Rektors 
würde mehr auszubauen sein. Nun, m. H., wenn der Ober
präsident auch vom Vorsitz des Provinzialschulkollegiums ent
bunden sein würde, so würde man da eine Organisation haben, 
die lediglich unter dem Unterrichtsm inister steht: der U nter
richtsminister verwaltet durch die provinziellen Schulbehörden, 
die Kreisschulinspektoren und die A nstaltsleiter das Unter
richtswesen.
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Es blioben noch unterzubringen die kirchlichen Angelegen
heiten. Es handelt sich nicht um die innerkirchlichen An
gelegenheiten, sondern nur um die Handhabung der A ufsichts
rechte. Im wesentlichen wird die Aufsicht der katholischen 
Kirche gegenüber heute schon durch den Oberpräsidenten aus
geübt. Uober die Konsistorien usw. könnte der Oberpräsident 
die gleiche Aufsicht üben. Also die Aufsicht würde auf den 
Oberpräsidenten übergehen, einschließlich der Aufsichtsbefugnisse 
bei Parochialabgrenzungen usw., die jetzt die Regierungen haben.

Dann käme die Verwaltung der direkten Steuern durch die 
Regierung. M. H., auch dafür haben wir schon in Berlin, wo 
es keine Regierung gibt, eine besondere Behörde, die Direktion 
für die Verwaltung der direkten Steuern, die in dem alten 
Stadtgerichtsgebäudo in der Jüdenstraße oingerichtet ist. Eine 
gleichartige Behörde könnte in jeder Provinz eingerichtet und 
als besondere Abteilung mit der jetzt schon für die indirekten 
Steuern bestehenden Oberzolldiroktion zu einer einheitlichen 
Steuerbehörde für jede Provinz verbunden werden. Daun hätten 
wir auch eine der provinziellen Schulbehörde entsprechende 
Organisation, eine Steuerbehörde mit zwei Abteilungen in jeder 
Provinz, eine Abteilung für die direkten und eine für die in
direkten Steuern, und darunter die örtlichen Behörden.

Nun blieben die Domänen und Forsten noch unterzubringen, 
die ja in der Zentralinstanz nicht, wie die Steuern, vom Finanz
minister rossortieren, sondern vom Landwirtschaftsministerium  
seit 1878. Dieso lassen sich in zweckmäßiger Woiso verbinden 
mit den Goneralkommissionen, die ja zum Teil Verwaltungs-, 
zum Teil gerichtliche Behörden sind. Es müßte eine neue passende 
Bezeichnung dafür gefunden werden. Der Umfang der Domänen 
is t  ja in den einzelnen Landesteilen sehr verschieden, man könnte 
sie nicht an die allgemeine Landesverwaltungsbehörde anschließen, 
man könnte verschiedene Domänenverwaltungen schaffen, die 
lediglich dem Landwirtschaftsminister unterständen.

Daß gegenwärtig der Provinzialausschuß die kommunalen 
Angelegenheiten, der Provinzialrat die Angelegenheiten der all
gemeinen Landesverwaltung wahrnimmt, is t  eino Anomalie. 
Denn sonst ist man immer bestrebt gewesen, in allen Instanzen 
beide Sphären miteinander zu verbinden. In der Provinzial
instanz könnte der Provinzialausschuß die Kommunalverwaltung 
der Provinz, die Beschlußsachen und die Streitsachen und 
damit auch die Kompetenzen des Bezirksausschusses über
nehmen.

So wäre alles untergebraeht, was die Regierungsbezirke bisher 
gehabt habon, und zwar mit doppeltem Vorteil, nämlich einmal 
mit dem, daß mit dem Regierungsbezirk eine M ittelinstanz ver
schwände und wir dadurch auf den österreichischen Standpunkt 
kämen: eine Kreisbehörde und eine Provinzialbehörde, und damit, 
m. H., den großen Vorteil, daß nicht mehr die provinziellen 
Behörden unter verschiedenen Ministerien ständen, sondern daß 
joder Verwaltungszweig eine besondere Organisation hätte.

Die höheren Beamten in
H aus d e r  A b g eo rdne ten . 48. S itzung am 14. j

H am m er, Abgeordneter (kons.): Meine Herren, ich möchte mich 
auf einige allgemeine Bemerkungen beschränken, indem ich auf die 
Verwaltungsreform, welche im Ministerium der öffentlichen Arbeiten 
zu allererst durchgeführt worden is t, gewissermaßen einen Rückblick 
werfe. Ich glaube, es is t kein Zufall, daß gerade im M inisterium der 
öffentlichen Arbeiten man auf die praktische Durchführung der Reform 
der V erwaltung zuerst gekommen ist, weil da eine ganze Reihe von 
hervorragenden Verwaltungsbeamten und Technikern zusam m ensitzt; 
das gibt immer ein gutes R esultat. Ich hoffe, daß es dem H errn 
M inister des Innern bei der beabsichtigten Reform gelingt, in den 
anderen Ministerien ebenfalls so viel fähige Köpfe aus den Reihen 
der Ingenieure und A rchitekten heranzuziehen, wie es dem H errn 
Ministor der öffentlichen A rbeiten gelungen ist.

Meino Herren, es is t für die höheren Techniker erfreulich, daß 
schon ein Eisenbahndirektionspräsident aus ihren Reihen genommen 
worden ist, während früher diese ganz erstklassigen Beamten nur 
aus den Reihen der V erwaltungsbeamten hervorgingen. Da möchte 
ich darauf aufmerksam machen, daß die Betriebsinspektionen gewisser
maßen für deren Vorsitzenden einen Abschluß bilden, so daß diese 
zum eist nicht m ehr weiterkommen können.

W enn der H err M inister die einzelnen H erren da nicht nur für 
sein M inisterium herausheben, sondern sie vielleicht auch seinen 
Horren Kollegen empfehlen würde, so würde die ganze S taa ts
verwaltung noch mehr wie bisher m it praktisch geschulten und 
denkenden Menschen in den höheren Beamtonkategorien durchsetzt 
werden, was doch nur der Allgemeinheit zugute kommen kann. Die 
Ingenieure und A rchitekten haben sich deshalb schon mehrfach
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Hand in Hand müßte dann freilich damit gehen eine sehr 
starke Dezentralisierung und Ueberfülirung von Kompetenzen 
an die unteren Instanzen bei A uflösung der Regierung. Die 
Kreisinstanz kann eine ganze Menge, wie ich zum Teil schon 
horvorgehoben habe, bekommen.

Die Baubehörden will ich nur beiläufig erwähnen, da der 
Herr Vorredner ja heuto abend schon darauf eingogangen 
ist. Sie könnten auch dem Oberpräsidenton unterstellt werden.

Die Dezentralisierung müßte mit einer Vereinfachung der 
Verwaltung Hand in Hand gehen, und damit komme ich zum 
letzten, zu einer Vereinfachung der Rechtsmittel. Es is t  näm
lich schon in den parlamentarischen Verhandlungen liorvor- 
gehoben worden, wie die Rechtsm ittel gegen polizeiliche Ver
fügungen die Verwaltung schwerfällig gemacht haben. Ueberall 
sonst hat man das Streitverfahren oder das Beschlußverfahren, 
nur bei polizeilichen Verfügungen hat man ausnahmsweise die 
W ahl, entweder das eine oder das andere. Man kann entweder 
sich beschweren, oder man kann klagen; man kann gegen die letzte 
Beschwerdeinstanz noch die Sache in die Klage umleiten. Man 
hat außerdem in gewissen Ausnahmefällen die Klage im Zivil- 
prozesso, und dieselbe Frage kann verhandelt worden unter 
dem Gesichtspunkte der polizeilichen Verfügung, oder unter 
dom der Polizeiverordnung, so daß Kammergericht und Ober
verwaltungsgericht darüber verschieden entscheiden können. 
E i n e  Beschwerde und darauf noch eino Klageinstanz könnte 
genügen. Es wird hervorgehoben, daß der Deutsche immer 
mehr Instanzen haben wolle, weil er in soiner Starrköpfigkeit 
stets Recht haben müsse. Ja, m. H., dio Rechtsordnung ist 
nicht nur dazu da, um nationalen Eigentümlichkeiten nachzu
kommen, sondern auch dazu, um erzieherisch zu wirken. Also  
eine Vereinfachung der Verwaltung durch zweckmäßige Ein
richtung des Instanzenzuges ist sehr gut denkbar.

Aber m. H., das große Problem der Vereinfachung der Ver
waltung läßt sich niemals nach allen Wünschen erledigen. Je nach 
Temperament und Anschauung wird man zum Teil auf Persön
liches, zum Teil auf Sachliches das Hauptgewicht legen, je 
nach den Erfahrungen, dio der einzelne gemacht. W er ein
mal mit einem recht widerhaarigen Juristen karamboliert ist, 
sagt sich: Der Assessorism us ist das Kreuz unserer Verwal
tung, und wer vielfach unter langen Reskripten und Berichten 
zu leiden gehabt hat, meint: Das Schreibwerk sei daran 
schuld. Es lassen sich all die Bedenken nicht auf einheitliche 
Formeln zurückführen.

Es konnte sich hier nur darum handeln, dio wesentlichen 
Momente kurz zu skizzieren und den Versuch zu machen, un
abhängig von der Immediatkommission, von der wir uns ja 
unabhängig bewegen können, weil noch keine gottgewollten  
Abhängigkeiten da sind, zu erörtern: W ie kann eine solche 
Vereinfachung unternommen werden? Und zwar nicht ab
schließend, sondern nur gewissermaßen als ein Experiment.

der Eisenbalmverwaltuii g
pril 1910. E ise ilb ah n v erw a ltu n g . II. Beratung

— meiner A nsicht nach durchaus m it R echt — an die M inisterien 
gewandt und ausgeführt, daß es notwendig sei, auch aus ihren Reihen 
die besten Köpfe m it heranzuziehen, sie verwaltungstechnisch zu 
schulen und sie nicht nur im Ministerium der öffentlichen A rbeiten 
bezw. im Eisenbahnm inisterium , sondern auch in den anderen 
M inisterien und Regierungsstellen in größerer Anzahl zu verwenden.

Dio Besetzung der leitenden Stellen in der Verkehrsinspektion 
spielt sich zum eist so ab, daß man einen Gerichtsassessor oder einen 
A m tsgerichtsrat, der sich gem eldet hat und genügend qualifiziert er
scheint, vorher einen K ursus durchmachen läß t und ihn dann nach 
kurzer Zeit an dio Spitze einer V erkehrsinspektion stellt. E s dürften 
dabei aber n icht nur juristische K enntnisse und allgemeines W issen 
maßgebend sein, sondern ich halte es für notwendig, daß diese 
H erren, die man anzustellen beabsichtigt, auch genügend M enschen
kenntnis besitzen und vor allem dio K unst ausüben können oder sie 
sich anzueignen verstehen, U ntergebene zu behandeln. Ich  habe vor 
Jah ren  z. B. wahrgenommen, daß einer oder der andere der Herren, 
die an und für sich tüchtige Beamto waren, den Dienst zum Teil 
derartig  geleitet haben, daß ganze Beamtenkategorien verdrossen 
waren. W enn man dann fragte, warum sie den Kopf denn so hängen 
ließen, dann wurde etwa geantw ortet: wir erhalten die Verweise in 
zum eist sehr schroffer Form und oft im Beisein von anderen und 
werden gewissermaßen von oben herab behandelt. Ich bemerke hier
bei, daß ich diese W ahrnehm ungen vor 6 bis 8 Jahren  gem acht habe, 
und daß ich je tz t keine derartigen Klagen gehört habe.

Trotzdem hebe ich hervor, daß es notwendig is t, daß die Ju risten , 
die in den Eisenbahndienst hineinkommen und im allgemeinen die
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Kunst, m it vielen U ntergebenen umzugehen, wenig üben konnten, sich 
in dioser Boziohung m it großer V orsicht bewegen. Meine Anregung 
betrifft, wie ich schon hervorhob, eine wichtige Sache, und man muß 
darauf sehen, daß diese V orgesetzten neben den Anforderungen des 
Dienstes auch nebenbei ein Horz für ihre U ntergebenen haben, gegen
über deron A nliegen und erfüllbaren W ünschen.

v. B re lto n b ac li, M inister der öffentlichen A rbeiten: Der H err 
Abgeordnete Hammer is t dann auf die Organisation der Staatsoisen- 
bahnen eingegangen und war der Meinung, daß unter don 22 P rä 
sidenten sich nur ein V ertre ter der höheren Technik befinde, das is t 
ein Irrtum . U nter den 22 Präsidenten befinden sich 6 Techniker und 
ein w eiterer Präsident, der weder administrativ noch technisch vor
gebildet. aber ein hervorragender P rak tiker und Verwaltungsmann 
ist. — Von den Vorständen der Betriebsinspoktionon wird mindestens 
die Hälfte in  M itgliederstellen der Direktionen übergeführt; die übrige 
Hälfte bleibt allerdings Inspoktionsvorstand. Es entspricht das dem 
Interesse des Dienstes. — Die V orstände der Verkehrsinspoktionen 
werden überhaupt nicht aus den Ju ris ten  genommon. W ir haben 
94 solcher Inspektionen, und von diesen sind 25 dazu ausersehen, 
von jüngeren administrativen Beamten als Durchgangsstellung ver
w altet zu werden; diese werden moist n icht mehr als zwei Jah re  in 
diesen Stellungen belassen. Es hat das den ausgesprochenen sehr 
nützlichen Zweck, tüchtige Verwaltungsboamte heranzubilden, dio m it 
dom praktischen Dienste gonau Bescheid wissen.

Schm id t (W nrbn rg ), A bgeordneter (Zentr.): Meine Herren, ich 
möchte nur ein paar W orte  vom P latz aus sprechen, um damit zu
gleich anzudeuten, daß ich nicht glaube, daß ich gerade das Interesse 
aller übrigen H erren im Hauso für mich in Anspruch nehmen kann. 
Sie wissen, seit Jahren  bemüho ich mich für dio Besserstellung dor 
höhoren technischen Beamten im Baufach, und seit Jah ren  habe ich 
mich hier dafür ausgesprochen, es möchte ihnen doch der häßliche 
Titel „Bauinspektor“ abgenommen werden. Als man endlich glaubte, 
man sei am Ziel, als man in dem technischen Magazin schon las, das 
Staatsm inisterium  habe beschlossen, den Titel „Bauinspektor“ ohne 
E rsatz abzuschaffen, und es würden daher die Regierungsbaumeister 
künftig zu Rogierungs- und Bauräten ernannt werden, erfuhren w ir in 
dor Budgotkommission, wie ich aus einer Drucksache entnehme, daß 
dio A ussicht der H erren, diesen Titel zu verlieren, doch wieder in 
die Ferne vorschoben war. Ich weiß nicht, welcher Mehltau immer

darauf fällt, wenn es sich um dio Herren Bauinspektoren handelt. 
Im mer glaubt man, man sei am Ziel, und immer findet sich ein 
Hindernis, nicht aus dem R essort dos Horrn M inisters dor öffentlichen 
A rbeiten, sondern aus audoren Ressorts. Ich hoffe, daß dio hervor
ragende Stellung, die der H err Minister m it seinem großen Genoral
stab immer hier einnimmt, und daß sein Einfluß, den er bei der Ver
w altung von Milliarden hier ausübt, dahin fiihron wird, daß endlich 
dieser W unsch der Beamten seines Ressorts und, wie es scheint, 
auch sein eigener W unsch im Staatsm inisterium  zum Durchbruch kommt.

Sodann möchte ich eine zweite Frage hier anregon. Boi der 
Gehaltsvorlage haben wir nun endlich eine Gleichstellung der Bau- 
inspektoron m it den R ichtern im Gehalt erreicht. Aber es is t noch 
eine K leinigkeit zurückgeblieben, nämlich eine Differenz zwischen don 
Land- und den A m tsgerichtsräten einerseits und den Bauräten anderer
seits, die den persönlichen Rang 4. K lasse habon. Sio wünschon 
auch, den Richtern gleichgestellt zu werden, die den Stellenrang 
4. Klasse haben. F ü r mich wiirdo das ziemlich gleichgültig sein; 
abor es macht offenbar böses B lut unter den Horren Bauräton. Ich 
habe so viele Klagen gehört, daß ich glaube, man sollte diesem 
kleinen Mißstande nunmehr abhelfen und den Horrou das zukommen 
lassen, was ihnen in A nbetracht der gleichen Gehälter von Rechts 
wegen gebührt. E s kostet ja  diesmal dem S taate glücklicherweise 
koiuen Pfennig Gold. Nach der neuen Vorlage Uber die Reisekosten 
stehen beide Beamteukategorion, ob sio nun don porsönlichon Rang 
oder den Stellenrang haben, in bezug auf die Anforderungen, die sie 
an den S taa t zu stellen habon, gloich. Ich hoffe, nachdem ich kurz 
und bescheiden geredet habe und auf manche andere Dingo in A n
betracht der vorgerückten Tageszeit nicht eingegangen bin, daß diese 
kleinen W ünsche nunm ehr erfüllt werden.

v. B re ite n b a c h , M inister dor öffentlichen A rbeiten: Dann hat 
der H err Abgeordnete Schm idt (W arburg) die Anfrage an mich ge
rich te t, wie es m it der B eseitigung des B etriebsinspektortitels sei. Ich 
kann hierauf nur das erwidern, was ich schon in der Kommission 
erk lärt habe, daß die A ngelegenheit sich auf gutem  W ege befindet.

Ferner h a t er sich darüber beschwert, daß den Bauräten bei den 
Inspektionen nur der R a n g  der R äte 4. Klasse beigelegt werde. Bei 
den Inspektionen der Staatsbahnen worden die Betriebsinspektions- 
vorständo sofort zu Regierungsbauräten ernannt und orhalton damit 
auch den S t e l l e n r a n g  der R äte 4. Klasse. Das is t also ein Irrtum .

Wald verkaufe in der Nähe großer Städte (Grünewald—Pichels werder) Ufergelände — 
Spielplätze

Aus den B e rich ten  dos H auses dor A bgeo rdne ten , gekürzte W iedergabe 14. S itzung am 3. Februar 1910 — V o rstv e rw a ltu n g , II. B eratung
Fortsetzung aus Nr. 20, Seite 148

Y. A rn im , M inister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten, fort- 
fahrend: In bezug auf don A n t r a g  B o rg m a n n  u n d  G e n o s s o n  habe 
ich zu orkläron, daß er für dio Königliche Staatsregierung unannehmbar 
ist, weil er gegen die verfassungsmäßige Grundlage verstößt. Nach 
dom H a u s g e s o tz  vom 17. Dezember 1808 und dem P u b l ik a n d u m  
vom 16. November 1809, die durch die Verfassung vom 31. Januar 
1850 nicht aufgehoben sind, hat der König die Genehmigung zu V er
käufen zu geben. An dieser Bestimmung ist, wie gesagt, durch die 
Verfassungsurkunde nichts geändert. E s  b e d a r f  a ls o  d e r  G e 
n e h m ig u n g  d e s  L a n d ta g e s  z u  G r u n d s t ü c k s v e r k ä u f e n ,  d ie  
s i c h  in  dem  B e s i t z e  d e s  S t a a t s  b e f in d e n ,  n ic h t .

Z ie th en  (L ich ten b e rg ) , A bgeordneter (freikons.): Man wird
einerseits nicht überall verlangen können, daß der Fiskus den W ald  
zu dem gewöhnlichen forstfiskalischen E rtragsw ert verkauft; man 
kann es namentlich da nicht verlangen, wo die bauliche Entwicklung 
schon dicht an die W äldor herangekommen ist, und wo das Terrain 
unzweifelhaft einen hohen Baulaudwert, einen Spekulationswert er
halten hat. A ndererseits is t es aber ausgeschlossen, daß die Ge
meinden etwa diesen Spekulationswort bezahlen; dazu sind sie finanziell 
nicht fähig. W eiter kommt in Betracht, daß der S taa t die Pflicht 
hat, den öffentlichen Interessen, die bei der E rhaltung der W älder in 
F rage kommen, gerecht zu werden. Dieson S tandpunkt muß er da
durch zum Ausdruck bringen, daß er bei Aufstellung seiner Preise den 
Gemeinden gegenüber m it einer gewissen Zurückhaltung auftritt. Dazu 
kommt aber noch, daß der hohe W ert, den die W aldungen in der Nähe der 
großen S tädte erlangt haben, ja  nicht der T ätigkeit der Forstverw altung 
zu verdanken ist, sondern vielmehr einer Reihe von anderen Momenten 
und nicht zum mindesten der allgemeinen Entwicklung der benachbarten 
S tädte. Auch das is t ein Grund, der die Forstverw altung verpflichtet, 
in der Bemessung des Preises Maß zu halten.............

Die Schwierigkeit liegt nun darin, diese verschiedenen Gemeinden 
unter einen H ut zu bringen. Berlin und die benachbarten S tadt- und 
Landkreise sind deshalb auf Anregung des Landrats Grafen Roedern 
zusam mengetreten und haben die Frage erörtert, ob sich nicht eine 
V ereinigung Berlins und der benachbarten S tadt- und Landkreise 
bilden ließe, um die benachbarten W älder zu erwerben. Nach dem 
Eindruck, den ich bisher von diesen Verhandlungen gehabt habe, 
glaube ich nicht, daß bei dem großen Interessengegensatz, der überall 
hervortritt, im W ege der freiwilligen V ereinbarung da etwas zu 
machen ist. Hier, meine Herren, m acht sich der Mangel der kom-

! munalen Organisation von Groß-Berlin ganz besonders fühlbar, und 
doshalb möchte ich dio Königliche S taatsregierung bitten, gorade im 
Interosso dor E rhaltung der W älder von Berlin dieser Frage ihre 
besondero Aufmerksamkeit zu schenken. Ich glaube nicht, daß die 
Königlicho Staatsregierung hier immer das Nötige getan ha t; ich 
glaube, daß sie m it einer mehr als zulässigen Zurückhaltung dieser 
Frage gegonübergestanden hat. Aber je tz t endlich, meino H erren, 
is t es Zeit, h ier etwas zu tun, und zwar auch indirekt im Interesse 
der E rhaltung der W älder.............

Man will, wie es heißt, dem Landtage ein G e s e tz  ü b e r  d ie  
B i ld u n g  v o n  Z w e c k v e r b ä n d e n  vorlegen, um also zwischen den 
Gemeinden, bei denen eino Eingemeindung nicht angebracht ist, eine 
Organisation zu schaffen, die die gemeinschaftliche V ertre tung  der bei 
allen Beteiligten übereinstimmenden Interessen ermöglicht. Dabei 
möchte ich nur noch zum A usdruck bringen, daß ein solches Gesetz 
nicht nur die Möglichkeit, sondern un ter Umständen auch den Zwang 
zu einer solchen Vereinigung enthalten m üßte; denn ich glaube, Groß- 
Berlin wrird ohne diesen Zwang nicht kommunal organisiert; ein leiser 
Zwang wird notwendig sein, die Klinke der Gesetzgebung wird er
griffen werden müssen, um eine solche Organisation zu schaffen. Ich 
will nicht darüber sprechen, wie das zu geschehen hätte , aber, wie 
gesagt, im Interesse dor E rhaltung der W älder is t auch die baldige 
kommunale Organisation von Groß-Berlin geboten.

Itoseuow , A bgeordneter (freis. V .-P.): Meino H erren, Uber die 
Notwendigkeit, den großen S tädten die vorhandenen W aldungen zu 
erhalten, wird wohl in diesem Hause kein M einungsuntorschied mehr 
bestehen. N icht verständlich sind mir aber die Aeußerungen des 
H errn Landwirtschaftsm inisters, der da meinte, Berlin sei besonders 
reich an W aldungen in der Umgebung gegenüber andoron Städten, 
und man könne ruhig noch etwas verkaufen; es würde sehr lange 
dauern, bis alles verkauft sein würde. Man muß doch auch eine ge
wisse Relation aufstellen zwischen gering bevölkerten S täd ten  und 
einer S tadt, in der sich alles zusam mendrängt, und die außerdem noch 
eine großo Industriestad t geworden ist. D a l für solche S tädte ein 
viel größeres W aldbedürfnis vorhanden is t als für andere S tädte im 
flachen Lande, lieg t auf der Hand, und deswegen, glaube ich, war der 
Vergleich, den der H err M inister angezogen hat, n icht ganz am 
Platze. In der T at braucht eine Bevölkerung, wie die Berliner, die 
so sehr in der A rbeit steh t, viel m ehr Fläche und L uft zur E r
holung als andere S täd te .............
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Meine Herren, wir haben, abgesehen von der Forstverw altung, 
auch sonst seitens der S taatsregierung in bezug auf die Befriedigung 
des Bedürfnisses kein besonders großes Entgegenkommen gefunden. 
Ich erinnere nur an die abgeschlossenen Verhandlungen wegen des 
Botanischen G artens. Die S tad t Berlin sollte einen Park, der seit 
Jahrhunderten  zur Erholung der Bevölkerung freistand, für 13 Mil
lionen vom Fiskus erwerben. Schließlich hat die Stadt, da sie das 
n icht konnte, noch für einen Torso 2 Millionen bezahlt, um wenig
stens dort noch etwas für dio Bevölkerung zu erhalten.............

Meine Herren, es fehlt uns eben das Groß-Berlin. Dio König
liche S taatsregierung wird, wie auf diesem Gebiete, so auf manchem 
anderen es schließlich einsohen, daß das Drängen von Berlin auf eine 
E ingem eindung der Vororto berechtigt war, weil w ir sonst zu einem 
R attenkönig von ZweckverbSnden kommen werden; wir würden Zweck
verbände bald auf dem einen, bald auf dem anderen Gebiete bilden müssen, 
um nur einigermaßen Ordnung zu schaffon. Ich bin überzeugt, daß wir 
außer den gesetzgeberischen Maßnahmen wegen der Zweckverbände auch 
noch manche Gesetze bekommen werden, nur damit sich die Königliche 
Staatsregierung durch das Groß-Berlin durchfindet. Das wäre alles m it 
einem Schlage erledigt worden, wenn dio Eingemeindung unter Be
dingungen erfolgt wäre, die auch die V orortsgemeinden hätten befrie
digen können. Das is t n icht geschehen, und wenn wir je tz t noch zu 
einem R esultat kommen ■wollen, wird nichts übrig bleiben, als zu Zweck- 
vorbänden zu schreiten, und zwar auf gesetzlicher Grundlage. Aber 
dor E rrichtung von Zweckvorbänden würde es förderlich sein, wenn die 
Königliche S taatsregierang einen erschwinglichen Preis für die Forsten 
verlangt. Es is t keine Rede davon, daß einzelne Gemeinden oder eine 
Gemeinschaft von Gemeinden 2 M. für den Q uadratm eter eines Terrains 
bezahlen können, das als F orst nur zur Erholung der Bevölkerung 
Berlins erhalten werden soll. Die Königliche Staatsregierung muß
inno worden, daß wir don W eg nicht gehen können.............

Ich bitte den H errn Minister, uns erstens wegen des Pichelswerder 
zu beruhigen und die W aldverkäufe wenigstens so lange einzustellen 
und die Bevölkerung nicht w eiter zu beunruhigen, bis die Gemeinden 
sich beroit erklären, auf Anregung nötigenfalls auch von Staatsbehörden 
zusammenzugehen, um der S taatsregierung ein entsprechendes Gebot 
für dio W aldungen abzugeben, wobei ich wiederhole: das kann natü r
lich nur ein W e rt sein, der sich aus der Tatsache abmißt, daß hier koin 
Vermögensobjekt übernommen wird, sondern vielmehr eine L ast, die 
aus don Händen der,S taatsregierung in die Hände der Stadtgemeinden 
übergeht, ein Objekt, das nicht ausgenützt werden kann, sondern in das 
um gekehrt Gelder hineingesteckt werden müssen, damit es zu dem 
wird, was es sein soll. W enn der H err M inister so verfährt, wird 
er sich den Dank der gesam ten Bevölkerung erwerben. (Beifall.)

Graf v .S pee , A bgeordneter (Z en tr .):. . . .  Ich möchte feststellen, daß 
26000 ha um Berlin an W ald vorhanden sind und daß Berlin m it diesem 
W aldkomplex in Europa an zw eiter Stelle steht. (Hört, hört! rechts.) 
Die einzige Stadt, die in ihrer Umgebung nicht nur auf 20, sondern auf
10 km Entfernung mehr Wald als Berlin besitzt, is t W ien .............

D er H err Abgeordnete Borgmann hat mir einen Vorwurf daraus 
machen wollen, daß ich mich hier nicht in demselben Sinne, wie in 
der Budgetkommission übor industrielle Anlagen auf dem Lande, 
geäußert hätte  bezüglich der A n la g e n  an d e n  S e e n . Meine Herron, 
ich halte das, was ich für das Land, speziell für Hönningen, damals 
ausgeführt habe, für Berlin vollkommen aufrecht. W enn durch solche 
Anlagen für die Landwirtschaft und ebenso auch für die Stadtparks 
udgl. Schädigungen entstehen können,-nun, dann verweigere man die 
Genehmigung zu solchen Anlagen — nicht bloß auf dem flachen 
Lande, sondern überhaupt im ganzen Lande; ich will da gar keinen 
U nterschied gemacht sehen. A ber etwas anderes is t es, wenn diese 
Bedingung der U nantastbarkeit der Ufer auf alle Bezirke und alle 
W asserläufe um Berlin ausgedehnt werden soll, wenn auch die U fe r  
d e r  K a n ä le  m it einbegriffen werden sollen. Meino Herren, die Kanäle 
sind doch deshalb erbaut worden, damit sich an ihren Ufern industrielle 
Anlagen niederlassen sollen, und wenn Sie je tz t den Streifen an den 
Kanälen der Bebauung entziehen wollen, dann unterbinden Sie damit 
die ganze Entwicklung der Kanäle. Das habe ich im vorigen Jahre  
ausgeführt; etwas anderes sollten meine Darlegungen nicht besagen.

Man hat vorgeschlagen, der S taa t solle die W aldungen auf lange 
Jah re  hinaus, ähnlich wie es in London die G roßgrundbesitzer tun, 
die bekanntlich Besitzer großer S tadtteile  sind und ihren P a c h t 
z in s  alljährlich daraus beziehen, — der S taa t solle in dieser W eise 
die W älder an Berlin und die V ororte verpachten. W enn dieser 
W eg gangbar wäre, wäre er nicht Übel, weil die Königliche S taa ts
regierung dann E igentüm erin der W älder bleibt und nach Ablauf 
einer jeden Pachtperiode — sagen w ir: nach 30, 40 oder 50 Jah ren  — 
immer in der Lage ist, den V erhältnissen entsprechend dio Preise zu er
höhen oder zu erniedrigen. Aber, wenn Berlin zahlen soll, was hier vor
geschlagen is t — dieser Vorschlag is t auf dem Brandenburgischen 
S tädtetage, wenn ich n icht irre, gem acht worden — : drei Millionen jäh r
lich für die W älder um Berlin, dann würde das eine Mark auf den Kopf 
der Bevölkerung machon. Berlin m it seinen reichen Einwohnern wird 
durch einen kleinen Zuschlag das vielleicht erreichen können. Aber, 
meine H erren, wie steh t es m it den V ororten? Ich glaube nicht, daß

auf Grund eines so hohen Pachtpreises die Frage geregelt werden kann. 
Aber ich glaube, dio Königliche S taatsregierung würde auch m it sich 
reden lassen. Ich würde es jedenfalls für richtig  halten, wenn der 
S taa t diesen W eg der V erpachtung der W älder im Auge behält.

Und nun, meine Herren, möchte ich Ihnen zum Schluß noch 
eine kleine Rechnung vorlegen, was der S taat je tz t schon, wenn er 
den Beschlüssen dieses Hohen Hauses folgt, der S tad t Berlin und 
den V ororten zu Liebe tu t  respektive tun soll. W ir haben im 
vorigen Jah re  b e s c h l o s s e n ,  d aß  d ie  U fe r  v o n  d e r  B e b a u u n g  
a u s g e s c h lo s s e n  s e in  s o l le n .  Ich habe mich dafür verwendet, 
man möge nicht allgemein von den Ufern um B erlin reden, sondern 
die Sache auf dio Ufer zwischen Berlin und Potsdam , also die Ufer 
der Havel und der Seen dos Grunewalds, beschränken.

Um nun berechnen zu können, was für einen Ausfall ungefähr 
der S taat haben wird oder haben muß, wonn er dem Folge leistet, 
muß man zugrunde legen, was m it dem Ufergriindstück und ohne 
das U fergrundstück geboten ist. Da liegen A nträge am W annsee vor. 
E s is t für einen 100 m tiefen Baublock am Havelufer 20 M. pro qm 
geboten, wonn das Ufer eingeschlossen ist, ohno das Ufer aber nur 
17 M.; es besteht also ein U nterschied von 3 M. Meine Herren, ob 
es sich nun um 20 und 17 M., um 23 und 20 M., um 10 M. und 
7 M. handelt, is t gleichgültig; der U nterschied beträg t 3 M.

Das m acht bei 100 m Tiefe 300 M. pro laufenden M eter weniger, 
auf 1 km berechnet 300 000 M .; und bei 40 km — und 40 km Länge 
haben die Ufer von Berlin bis Potsdam an der Havel — 12 Millionen 
Mark. Also wenn der S taa t dem Beschluß des Hauses ohne weiteres 
Folge gibt, so schenkt er der S tad t Berlin 12 Millionen Mark auf 
K osten aller Steuerzahler.

Nun noch ein W ort zum P ic h e l s w e r d e r .  Der Pichelswerder 
is t 47 ha g roß ; sein heutiger W ort is t ungefähr auf 6 Millionen Mark 
taxiert; die Brücke und der Damm Uber don Stößensee haben, ab
gesehen von dor Straßenanlage, 2 l/a Millionen Mark dem Fiskus ge
kostet. Dor H err M inister hat uns schon gesagt, daß diejenigen 
Punkte, die als A ussichtspunkte in B etrach t kommen, also der ganze 
südliche Teil, von dem Bauplan ausgeschlossen sind; sie sollen, so viel ich 
weiß, sogar als Anlagen, die der OÖffentlichkeit zugänglich sind, angelegt 
werden. Die Uforstreifen sollen, wenn ich rech t berichtet bin, hier wie 
in der ganzen Gegend ebenfalls vom V erkauf ausgeschlossen sein. 
Meine Herren, soll der S taa t die Kosten, die er an den Damm und 
die Straße gewendet hat, wieder aus der Tasche säm tlicher S teuerzahler 
nehmen, oder soll er dieses Objekt benutzen, um w enigstens einiger
maßen auf die K osten zu kommen, die er dafür angelegt hat?  Man 
kann sich kaum anders entscheiden als in letzterem  Sinne.

Meine H erren, es is t ferner gar nicht in B etracht gezogen, daß diese 
Uferstreifen auch unterhalten werden müssen. Der S taa t darf sie nicht 
verhauten; sie bleiben also im Eigentum  des S taates. E s sollen auf den 
Uferstreifen Straßen angelegt und Anlagen gemacht werden. W er hat 
das zu tun?  W ohl auch der E igentüm er, der S taat! W er ha t die 
Ufer zu unterhalten? W ohl auch der E igentüm er! Diese großen A us
gaben würden für den Fiskus dio Folge sein, wenn nicht von vornherein 
Bestimmungen getroffen worden, daß diese U nterhaltung demjenigen 
auferlegt wird, der nachher den V orteil von der ganzen Anlage hat.

Meine Herren, ich schließe m it der Hoffnung, daß der A ntrag 
v. Brandenstein noch eingehend beraten werden wird und wir zu 
einem solchen R esu lta t kommen mögen, daß w ir ihm gern zustimmen 
können. (Bravo!)

B olsly , A bgeordneter (nat.-Hb.): W e n n  im  d e u t s c h e n  V o lk e  
i r g e n d  e in e  R e c h t s a n s c h a u ü n g  e i n g e b ü r g e r t  i s t  und noch 

: m it allen Fasern haftet, so i s t  e s  d ie ,  d aß  d e r  W a ld  u r s p r ü n g -  
! l i e h  G e m e in g u t  a l l e r  g e w e s e n  i s t  im  G e g e n s a tz  z u  dem  

u r b a r  g e m a c h te n  A c k e r la n d .  W enn auch in der Zwischenzeit 
die Holznutzung überall in Privatbesitz, Staatsbesitz oder Gem einde
besitz üborgegangen ist, so is t doch d e r  G e b r a u c h  d e s  W a ld e s  
w e n ig s t e n s  d u rc h  d e n  A u f e n th a l t  in  ih m  in  d e r  V o lk s -  
a n s c h a u u n g  A l lg e m e in b e s i t z ,  und g e r a d e  h i e r  i s t  d ie s o r  
U n te r s c h i e d  z w is c h e n  dem  a l t e n  d e u t s c h e n  u n d  dem  r ö m i 
s c h e n  R e c h t  am  a l l e r s c h ä r f s t e n .  W ährend das r ö m is c h e  
R e c h t  den Eigentum sbegriff in der A rt ausgebildet hat, daß der 
Eigentüm er sein Recht un ter Ausschließung jedes anderen unbedingt 
gebrauchen kann, t r i t t  dem die a l t e  d e u t s c h e  V o lk s a n s c h a u u n g  
entgegen, und ich halte es für außerordentlich gefährlich, gerade auf 
diesem Gebiet die Rechtsbegriffe des E igentum s in der A rt zu über
treiben, wie es leider beim Privatbesitz vielfach geschieht. W enn 
man sieht und hört, wie je tz t beim Privatbesitz der W ald so viel
fach ganz abgeschlossen und sein B etreten  weit mehr, als es im 
kulturellen In teresse notwendig ist, un tersag t wird, so leistet man 
durch diese U ebertreibung des Eigentumsbegriffs gerade don Angriffen 
auf das Eigentum  im allerhöchsten Grade Vorschub. Dem muß aber 
auf das entschiedenste entgegengetreten werden. Ich möchto die 
Königliche S taatsregierung bitten, nicht nur bei diesem Einzelfall, 
sondern überhaupt, soweit es irgend möglich ist, falls Holz verkauft 
oder vertauscht werden soll, alle möglichen Schritte  zu tun, damit 
der W ald dem bisherigen Gebrauch durch B etreten  vollkommen er
halten bleibt. (F ortsetzung folgt)
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